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Die Nebenbestimmungen enthalten 3 Vorgaben und betreffen nur den Bebauungsplan:  
1. Die Flächen sind mit einer standortangepassten artenreichen 

Wiesensaatgutmischung einzusähen.  
      Die Einzäunung muss einen Mindestabstand von 0,1 m zum Boden einhalten.  
2. Die Befristung der Nutzung mit einer Photovoltaikanlage erfolgt auf 30 Jahre. 
3. Als Nachfolgenutzung ist die Fläche für die Landwirtschaft zu nutzen. 

Wenn eine landwirtschaftliche Nutzung aus naturschutzrechtlichen Gründen 
unzulässig ist, ist wahlweise erneut ein Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik oder 
eine Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft vorzusehen. 

Zu 1.: Dies ist textlich im Bebauungsplan festgesetzt. Gemäß der Festsetzungen im 
Bebauungsplan ist sogar ein 0,2 m Abstand zum Boden einzuhalten. 

Zu 2. Die Nutzungsdauer ist bereits im städtebaulichen Vertrag mit mindestens 20 
Jahren enthalten. Der Vertrag wurde entsprechend angepasst. 

Zu 3.: Der städtebauliche Vertrag wurde entsprechend ergänzt. 
 
Der Beschluss zum Antrag auf Zulassung der Abweichung von den Zielen des 
Regionalplans Südhessen/ Regionalen Flächennutzungsplans 2010 wird als Anlage der 
Begründung beigegeben.  
 
Im Umweltbericht wird hierauf in den Kapiteln 2.1.4 und 2.1.5 eingegangen. 
Dessen ungeachtet wird Kapitel 3.1 der Begründung wie folgt ergänzt: 
ĂDer Geltungsbereich ist im Regionalplan Südhessen/ Regionaler Flächennutzungsplan 
2010 (RPS/RegFNP 2010) auch als Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz 
ausgewiesen sowie ist der südwestliche Bereich auch als Vorbehaltsgebiet für 
besondere Klimafunktionen sowie der südliche Bereich von einem Vorbehaltsgebiet für 
vorbeugenden Hochwasserschutz überlagert. 
Die Module werden aufgeständert errichtet, sodass eine Beeinträchtigung des 
Vorbehaltsgebiets Hochwasserschutz nicht bestehen wird. 
 
Die Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen sollen von Bebauung freigehalten 
werden, damit die Produktion von Kalt- und Frischluft sowie die Kalt- und 
Frischluftabflussschneisen freigehalten werden. 
Durch den Bau der Freiflächenphotovoltaikanlage mit landwirtschaftlicher Nutzung 
werden in diesem Falle die Abflussschneisen nicht beeinträchtigt, da das Gelände in 
östlicher Richtung abfällt, sodass die Kalt- und Frischluft von Westen weiter in östlicher 
Richtung ins Tal strömen kann.  
Dies wird begünstigt, da die Photovoltaikmodule in Richtung Süden aufgeständert 
errichtet werden, daher in einer Achse von Osten nach Westen und damit parallel zur 
Strömung. Die Module stellen daher keine nennenswerte Behinderung der Luftströmung 
dar. 
Zusätzlich ist zu beachten, dass die Module mit Bodenfreiheit und insgesamt maximal 3 
m hoch errichtet werden.  
Die Kaltluftproduktion wird ebenfalls nicht verringert, da wesentliche Befestigungen bzw. 
Versiegelungen nicht vorgenommen werden. Bei der geplanten Grüneinsaat auf 4,8 ha 
wird die Kaltluftproduktion sogar erhöht, da die Kaltluftproduktion auf Grünflächen höher 
als bei der Intensivlandwirtschaft ist, daher dem heutigen Bestand.ñ  
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Hierauf wird bereits in der Begründung hingewiesen. Änderungen sind 
nicht erforderlich. 
Die Freiflächen-Photovoltaikanlage ist grundsätzlich im 
Wasserschutzgebiet zulässig. 
 
Diese Details sind im Rahmen der Fachplanung zu beachten. Die 
Investoren werden unabhängig von der Bauleitplanung informiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Umweltbericht wird auf das Schutzgut Wasser, daher auch auf das 
Grundwasser, eingegangen. 
Eine Ergänzung ist nicht erforderlich. Hierbei ist auch beachtlich, dass 
lediglich eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit landwirtschaftlicher 
Nutzung errichtet werden soll und daher das Niederschlagswasser 
weiterhin vor Ort, wie bisher, versickern kann. Nennenswerte 
Befestigungen und Ähnliches sind nicht vorgesehen. 
Da gemäß Bebauungsplan rd. 50 % der Flächen mit einem Heuboden- 
oder mit einem Mulchsaatgut einzusäen sind und diese Flächen 
extensiv ohne Düngung und ohne Pestizideinsatz gemäß der textlichen 
Festsetzungen zu bewirtschaften sind, wird ein etwaig vorhandener 
Schadstoffeintrag sogar wesentlich reduziert. 
Negative Auswirkungen auf das Grundwasser sind durch die Planung 
nicht zu erwarten. 
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Es wird auf die Ziffern 2, 3 und 5 dieser Abwägung sowie auf den 
Umweltbericht verwiesen. Auswirkungen auf das Grundwasser sind 
nicht zu erwarten. 
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Da die DIN-Vorschriften, die Gesetze, die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes usw. beachtet werden müssen und da eine 
bodenkundliche Baubegleitung eingesetzt werden muss, s. textliche 
Festsetzungen des Bebauungsplanes, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Errichtung und der Betrieb für den Boden schonend 
erfolgt. 
 
Da im Rahmen der Bauleitplanung nachgewiesen wurde, dass sinnvolle 
Alternativen bei Berücksichtigung der Rahmenbedingungen (Gesetz für 
den Ausbau erneuerbarer Energien, Baugesetzbuch, 
Naturschutzgesetze, Einspeisemöglichkeiten usw.) und Prüfung der 
Standorteignung nicht bestehen, enthält die Arbeitshilfe für die 
vorbereitende Bauleitplanung keine zusätzlichen Kriterien. Dies gilt 
auch für den Bebauungsplan. 
Die Anregungen betreffen daher die Fachplanung.  
 
Entsprechende Ausführungen enthält bereits die Begründung des 
Bebauungsplanes. Diese Ausführungen können allerdings nicht 
vollständig sein, da je nach Standort die bodenkundliche Baubegleitung 
die Maßnahme beurteilen und Vorgaben treffen muss. 
Ergänzungen sind nicht erforderlich. 
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Die Überwachung ist in § 4c BauGB vorgeschrieben. Änderungen für 
die Bauleitplanung sind daher nicht erforderlich. 
 
Diese Details betreffen die Fachplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf diese Themen wird teilweise in der Bauleitplanung eingegangen 
bzw. sind sie aufgrund von Vorschriften/Gesetzen ohnehin zu beachten. 
Teilweise betreffen sie auch die Fachplanung bzw. Bauausführung. 
Festsetzungen bzw. Änderungen sind nicht erforderlich. 
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Der Umweltbericht wurde gemäß Anlage 1 des BauGB erstellt. Er 
enthält daher eine Beschreibung und Bewertung der erheblichen 
Umweltauswirkungen. 
Eine Blendwirkung auf Verkehrsteilnehmer ist aufgrund der örtlichen 
Lage nicht möglich. Die Module werden in nordsüdlicher Richtung 
aufgestellt, sodass grundsätzlich eine Blendung nur in südlicher 
Richtung möglich wäre.  
Eine Blendwirkung auf der östlich gelegenen Bundesstraße bzw. der 
westlich gelegenen Bahntrasse ist daher nicht möglich. 
In Richtung Süden fällt das Gelände ab, eine Bebauung bzw. 
Verkehrstrassen sind nicht vorhanden, sodass auch in Richtung Süden 
eine Blendung nicht möglich ist. 
Unabhängig davon gibt es blendfreie Module, die verwendet werden 
könnten, wenn dies im Rahmen der Fachplanung bzw. 
Genehmigungsverfahren notwendig erscheint. 
Die Ergänzung des Umweltberichtes ist nicht erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Antrag auf Zulassung einer Abweichung wurde am 21.02.2025 
genehmigt. 
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Im Rahmen des zwischenzeitlich genehmigten Antrages auf Zulassung 
einer Abweichung wurde nachgewiesen, dass es sinnvolle Alternativen 
unter Berücksichtigung der vielen Vorgaben/Gesetze nicht gibt. 
 
 
 
Auf das Nachbarrechtsgesetz wird nachrichtlich in den textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes hingewiesen. 
 
 
 
Die Genehmigung des Abweichungsantrages enthält unter anderem 
diese Nebenbestimmung, daher Wiederaufnahme der 
landwirtschaftlichen Nutzung nach Beendigung der Nutzung 
ĂPhotovoltaikanlageñ. Die Nebenbestimmungen der Genehmigung des 
Abweichungsantrages werden nachrichtlich in die textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen. Der Rückbau 
nach 30 Jahren wird durch städtebaulichen Vertrag geregelt. 
 
Es wird auf die vorangegangenen Ziffern der Abwägung verwiesen. 
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Der Kampfmittelräumdienst wurde vom Ingenieurbüro Zillinger beteiligt. 
Es gibt keine Hinweise auf Kampfmittel. 
 
 
 
 
 
 
Die Unterlagen werden entsprechend vorgelegt.  
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Die Stellungnahme vom 29.09.2023 wurde abgewogen und das 
Abwägungsergebnis mitgeteilt. Eine erneute Abwägung ist daher nicht 
erforderlich. Gemäß der Abwägung wurde u.a. nachrichtlich ein Hinweis 
auf die Wasserschutzzone in die Begründung aufgenommen. 
 
Die Anregungen betreffen die Fachplanung bzw. Bauausführung. Für 
die Bauleitplanung sind keine Änderungen erforderlich. 
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Die Anregungen betreffen den Bebauungsplan. Für die 
Flächennutzungsplan-Änderung besteht kein Handlungsbedarf.  
 
 
 
Die Anregungen betreffen die Fachplanung bzw. den späteren Betrieb. 
Anregungen für die Flächennutzungsplan-Änderung werden nicht 
vorgebracht.  
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In den Sondergebieten 1 und 3, s. Abb. 6 der Begründung, Kategorie 2 B lt. DIN SPEC, 
wurde die landwirtschaftlich nutzbare Fläche bis zur Modulunterkante des zweiten 
Ständers, s. Abb. 8 der Begründung, gerechnet. Die lichte Höhe nach dem zweiten 
Ständer liegt bei circa 2,30 m. Die darunter liegende Fläche von 5,17 m wurde als nicht 
nutzbar eingestuft. Daraus folgt als nicht nutzbare Fläche im SO 1 mit einer Gesamt-
Modultischlänge von 1413 m und im SO 3 mit einer Gesamt-Modultischlänge von 1812 
m: (1413 m + 1812 m) x 5,17 m = 12.883 m2  
In den Sondergebieten 2 und 4, Kategorie 2 D lt. DIN SPEC, muss lediglich der einzelne 
Ständer in Abzug gebracht werden. 
Es wurde die gesamte Modultischlänge einschl. der Pfostenmaße abgezogen: 
SO 2 mit einer Gesamt-Modultischlänge von 1.890 m und im SO 4 mit einer Gesamt-
Modultischlänge von 1.132 m: (1.890 m + 1.132 m) x 0,1m x 2 Ständerreihen = 604 m²  
Außerdem sind Trafohäuschen mit 50 m2 in Abzug zu bringen. 
Die nicht nutzbare landwirtschaftliche Fläche beträgt daher 12.883 m2 + 604 m2 + 50 m² 
= 13.537 m² = 1,35 ha. Dies sind 14,1 % von der Gesamtgröße (95.554 m2) 

 
Die Anregungen betreffen den Bebauungsplan. 
Die geplante Nutzung ist ausführlich beschrieben und im erforderlichen Umfange im 
Bebauungsplan festgesetzt worden. Ein Maß für den Bodenabstand bzw. die maximale 
Höhe der Module ist nicht festgesetzt. Je nach Aufstellung der Module ist die Nutzung 
der Fläche mehr oder weniger eingeschränkt.  
Auch eine etwaige Beeinträchtigung der Sonneneinstrahlung ist von der Aufstellung 
abhängig. Grundsätzlich kann zum Beispiel ein größerer Bodenabstand gewählt 
werden.  
Die in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung gewählten Typnummern entsprechen 
der Kompensationsverordnung und berücksichtigen die geplante Nutzung.  
 
Die Anregungen betreffen den Bebauungsplan bzw. die Fachplanung. 
Es ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass die bodenkundliche Baubegleitung bei allen 
Maßnahmen einzusetzen ist, bei denen in den Boden eingegriffen wird. Sie wird daher 
auch die Planung prüfen und ist somit von Anfang an involviert. 
 
Die Anregungen betreffen den Bebauungsplan.  
Der Rückbau ist durch städtebaulichen Vertrag gemäß den Nebenbestimmungen der 
Abweichungsgenehmigung geregelt. Die Nebenbestimmung lautet:  
ĂAls Nachfolgenutzung ist Fläche für die Landwirtschaft (§§ 5 Abs. 2 Nr. 9 lit. a), 
9 Abs. 1 Nr. 18 lit. a) BauGB) darzustellen bzw. festzusetzen. Gleichzeitig ist 
darzustellen bzw. festzusetzen, dass für den Fall, dass eine landwirtschaftliche Nutzung 
aus naturschutzrechtlichen Gründen unzulässig ist, wahlweise erneut ein Sondergebiet 
Freiflächen- Photovoltaik oder eine Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§§ 5 Abs. 2 Nr. 10, 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
dargestellt bzw. festgesetzt werden kann.ñ 
Diese Nebenbestimmung wird auch nachrichtlich in die textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
Die Vorgaben der GLÖZ 5 auf Erosionsflächen sind eindeutig und führen zu einer 
Beeinträchtigung der Bewirtschaftungsmöglichkeiten. 
 
Es wurde nachgewiesen, dass es sinnvolle Alternativen bei Berücksichtigung der  
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Rahmenbedingungen (Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien, 
Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Einspeisemöglichkeiten usw.) und 
Prüfung der Standorteignung nicht gibt. Folgerichtig wurde auch der 
Antrag auf Zulassung einer Abweichung von den Zielen des 
Regionalplan Südhessen/ Regionalen Flächennutzungsplan 2010 
genehmigt.  
 
Eine Blendwirkung ist aufgrund der örtlichen Lage nicht möglich. Die 
Module werden in nordsüdlicher Richtung aufgestellt, sodass 
grundsätzlich eine Blendung nur in südlicher Richtung möglich wäre.  
Eine Blendwirkung des Verkehrs auf der östlich gelegenen und parallel 
verlaufenden Bundesstraße ist daher nicht möglich. 
Ungeachtet dessen enthalten die textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes einen Hinweis, dass es zu keiner Blendung der 
Verkehrsteilnehmer kommen darf. 
 
 
 
 
Der ausreichende Brandschutz ist bei der Planung und bei der 
Ausführung zu beachten.  
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In die Begründung wird nachrichtlich aufgenommen: ĂDie Bahntrasse ist 
als Gesamtanlage denkmalgeschützt. Die Photovoltaikanlage ist daher 
gemäß § 18 Abs. 2 Hessisches Denkmalschutzgesetz 
genehmigungspflichtig.ñ 
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Die Anregungen betreffen die Fachplanung bzw. die Bauausführung. 
Die Investoren werden unabhängig von der Bauleitplanung über die 
Hinweise informiert. 
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Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes enthalten den 
nachrichtlichen Hinweis, dass die Planung wegen der bereits im 
Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten 
Anregungen zur etwaigen Blendwirkung mit Hessen Mobil abgestimmt 
werden muss. 
 
 
Die personenbezogenen Daten sind unkenntlich gemacht. 
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Eine Gefährdung bzw. Störung erscheint ausgeschlossen. 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wurde aufgrund der Anregungen, die im 
Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden, in die 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes nachrichtlich 
aufgenommen. 
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Es wird auf Ziffer 1 verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
Dies ist ohnehin zu beachten. Ergänzend wird auf Ziffer 1 verwiesen. 
 
 
Der Bahnseitenweg liegt außerhalb des Geltungsbereiches. 
 
 
 
Eine Blendwirkung ist aufgrund der örtlichen Lage nicht möglich. Die 
Module werden in nordsüdlicher Richtung aufgestellt, sodass 
grundsätzlich eine Blendung nur in südlicher Richtung möglich wäre.  
Eine Blendwirkung auf der westlich gelegenen und parallel verlaufenden 
Bahntrasse ist daher nicht möglich. 
Unabhängig davon gibt es blendfreie Module, die verwendet werden 
könnten, wenn dies im Rahmen der Fachplanung bzw. 
Genehmigungsverfahren notwendig erscheint. 
Ergänzend wird auf Ziffer 1 verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen betreffen die Fachplanung. 
Ergänzend wird auf Ziffer 1 der Abwägung verwiesen. 
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Es sind keine Bepflanzungen vorgesehen. 
Auch die übrigen Anregungen treffen auf diese Bauleitplanung bzw. auf 
die geplante Nutzung nicht zu. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wurde bereits abwägend berücksichtigt. Das 
Ergebnis der Abwägung wurde mitgeteilt. Eine erneute Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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Dies kann im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens nicht beschlossen 
werden. 
 
In der Bauleitplanung sind keine Details bezüglich der Aufständerung 
bzw. der Neigung der Module dargestelllt. 
Die Anregungen betreffen die Fachplanung.  
Da die Module immer leistungsfähiger werden, kann eine 
Senkrechtaufstellung wegen der besseren Nutzbarkeit der 
landwirtschaftlichen Flächen sinnvoll sein. 
 
Im Bebauungsplan sind 2 unterschiedliche Teilflächen festgesetzt. 
Für die Sondergebiete mit den Indices 2 und 4, insgesamt rd. 4,8 ha 
groß, sind die Flächen unter und zwischen den Photovoltaik-Modulen 
mit Heubodensaatgut (> 15 g/m2) oder mit Mulchsaatgut einzusäen.   
Die eingesäten Flächen sind extensiv zu beweiden oder durch maximal 
2-malige Mahd extensiv zu pflegen. Düngung und Pestizideinsatz sind 
nicht zulässig.  
Für die Sondergebiete mit Indices 1 und 3, insgesamt rund 4,6 ha groß, 
sind keine entsprechenden Vorgaben gemacht, da hier die 
Landwirtschaft möglichst intensiv erfolgen soll. 
 
Entsprechende Maßnahmen können im Bedarfsfalle im Rahmen der 
Fachplanung, daher unabhängig vom Bebauungsplan, getroffen 
werden. Es besteht kein Erfordernis entsprechende Festsetzungen 
aufzunehmen. 
 
Die Anregungen betreffen die verbindliche Bauleitplanung bzw. die 
Bauausführung.  
Ein Maschendrahtzaun ist nicht vorgesehen. Es soll aus jetziger Sicht 
ein Stabgitterzaun mit einem 0,2 m großen Mindestabstand vom Boden 
errichtet werden. 
Gehölzpflanzungen, Steinhaufen und Ähnliches betreffen ebenfalls die 
befindliche Bauleitplanung bzw. die Fachplanung.  
Unabhängig davon ist dies im Bebauungsplan nicht vorgeschrieben, da 
dies aufgrund der Ergebnisse der ökologischen Bestandsaufnahme, der 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung und der gesetzlichen Vorgaben 
nicht erforderlich ist. 
Unabhängig davon, können diese Maßnahmen im Rahmen der 
Fachplanung vorgesehen werden. 
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Die Anregungen betreffen die Fachplanung und die Bauausführung. Ein 
solches Detail muss in der Bauleitplanung nicht berücksichtigt werden. 
Gegebenen Falles sind im Rahmen der Planung bzw. des Betriebes 
Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Diese Sicherungsmaßnahmen 
sollten aber nicht dazu führen, dass zusätzliche Befestigungen 
vorgenommen werden. 
Durch die Extensivierung der Nutzung wird die Erosionsgefahr 
insgesamt gemindert. 
 
Dies ist für die Bauleitplanung ohne Belang und wird daher nicht 
erwähnt. 
Unabhängig davon wird es sich um keine städtische Anlage handeln. 
 
Die gesetzlichen Vorgaben, zum Beispiel bezüglich des Artenschutzes 
bzw. der Inhalte des Umweltberichtes erfordern den Umfang der 
erstellten Unterlagen. 
 
 

 


